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Fachinformationsveranstaltung Pflanzenbau 2024

Hinweise zur P-Düngung,

Vorstellung des Düngungsberatungsprogramms „webBesyD“

Aktuelles zum Pflanzenschutzrecht

Foto: W.Kunze
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Gliederung

❙ Hinweise zur Phosphor-Düngung

❙ Vorstellung des neuen Düngungsberatungsprogramms „webBesyD“

❙ Aktuelle Hinweise zum Pflanzenschutzrecht:

❙ Neues zum Einsatz von Glyphosat

❙ Neues Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturen
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- nach Fachrecht (Düngeverordnung) und teilweise im Rahmen der Konditionalität (GAB 1)

Vorgaben für die P- Düngung

 Sperrzeit

 Aufnahmefähigkeit der Böden

 P-Düngebedarfsermittlung

- Bodenuntersuchung

 Aufzeichnung der Düngemaßnahmen

- Nährstoffgehalte der verwendeten Düngemittel

 Gewässer
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Sperrzeiten
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Sperrzeiten
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 sind Böden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt

 kein Aufbringen von P- oder N-haltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten 

und Pflanzenhilfsmitteln

 Ausnahme:

Kalkdünger mit < 2 % Phosphat dürfen auf gefrorenen Boden aufgebracht werden (außerhalb der

Sperrzeit für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Phosphat)

• wenn kein Abschwemmen zu befürchten ist

Aufnahmefähigkeit der Böden
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 Erstellung vor der ersten P-Düngung, wenn mehr als 30 kg P2O5 (bzw. 13 kg P) je Hektar und Jahr zur 

Kultur aufgebracht werden

 P-Düngebedarfsermittlung ggf. schon im Herbst erforderlich

 für jeden Schlag /Bewirtschaftungseinheit (gleiche P-Gehaltsklasse) 

 für Schläge < 1 ha ist keine P-Düngebedarfsermittlung erforderlich 

 gilt auch für Ausbringung von Gülle, Stallmist, Gärrest, Kompost usw.  

 ermittelter Düngebedarf darf nicht überschritten werden

 Bedarfsermittlung kann auch im Rahmen einer geplanten Fruchtfolge erfolgen (maximal für 6 Jahre) 

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)
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 Berechnungsverfahren: 

P-Düngebedarf (kg/ha) =  P-Abfuhr der Ernteprodukte

= Zielertrag (dt/ha) x Nährstoffgehalt der Ernteprodukte (kg P/dt) 

(Haupt- und Nebenernteprodukte,

Zwischenfrüchte)

und 

Berücksichtigung des P-Gehalts des Bodens (Zuschlag)

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)



9 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

http://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

Nährstoffgehalte 

Beispiel Winterweizen:
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

Nährstoffgehalte 

Beispiel Zwischenfrüchte :
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

Ermittlung des P-Gehaltes des Bodens:

 Bodenuntersuchung mindestens alle 6 Jahre

Bodentiefe: Ackerland, Gemüse, Dauerkulturen: 0 – 20 cm

Grünland: 0 – 10 cm

 Bodenuntersuchungsergebnisse sind 7 Jahre aufzubewahren

 Untersuchungspflicht entfällt für Schläge < 1 ha    keine P-Düngebedarfsermittlung erforderlich
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Boden-Klima-Räume in Sachsen

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)
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Empfehlungen für jährliche Zuschläge zur P-Düngebedarfsermittlung auf AL und GL

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

 bei Überschreitung von 8,72 mg P(Cal)/ 100 g Boden (obere Gehaltsklasse D und Gehaltsklasse E)

 P-Aufbringung im Einzeljahr maximal in Höhe der Abfuhr für 3 Jahre
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

www.landwirtschaft.sachsen.de/download/

P_DBE_nach_DueV__2022_11_03.pdf

Merkblatt P-Düngebedarfsermittlung enthält 

Vordruck zur Dokumentation:

http://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P_DBE_nach_DueV__2022_11_03.pdf
http://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P_DBE_nach_DueV__2022_11_03.pdf


16 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:

2024: Weizenstroh bleibt auf Schlag
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD: Eingabe bzw. Recherche Makronährstoffe
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD: 

Falsch!

2024: Weizenstroh bleibt auf Schlag
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD:

- zunächst wird der komplette Entzug der Pflanze angesetzt (Haupternte- und Nebenernteprodukt) 

- die auf dem Feld verbliebene P-Menge der Vorkultur wird angerechnet 

- in Gehaltsklasse D gibt es Abschläge, in E wird keine Düngung empfohlen 

- bei der Berechnung für die Fruchtfolge wird der bereits aufgebrachte Phosphor angerechnet
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD: 

Falsch!

2024: Weizenstroh bleibt auf Schlag
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:

falsch

2024: Weizenstroh bleibt auf Schlag
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:

Daten für Düngungsempfehlung

2024: Weizenstroh bleibt auf Schlag
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:

Daten für Düngungsempfehlung

2024: Weizenstroh wird abgefahren
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD:

falsch
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

Kultur abzufahrende Ernteprodukte Jährlicher 

Zuschlag

Düngebedarf

P/P2O5 P/P2O5

Ertrag

Haupternte-

produkt

Gehalt* Abfuhr

dt/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Düngejahr 2024

W-Gerste 

inkl. Stroh 70 0,44 31 +15 46

Düngejahr 2025

W-Raps 35 0,78 27 +15 42

Berechnungsbeispiel 

für Fruchtfolge 

(4 Jahre): 

P-Gehaltsklasse B
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

Kultur abzufahrende Ernteprodukte Jährlicher 

Zuschlag

Düngebedarf

P/P2O5 P/P2O5

Ertrag

Haupternte-

produkt

Gehalt* Abfuhr

dt/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Düngejahr 2026

W-Weizen 

inkl. Stroh 80 0,45 36 +15 51

Düngejahr 2027

W-Gerste 70 0,35 24 +15 39

Summe 178



29 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)

mit BESyD: 

P-DBE für eventuelle Herbstdüngung 2024 zu WRaps

bzw. 2026 zu WG bereits erstellt
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung (fachlich erweitert)

mit BESyD: 
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P-Düngebedarfsermittlung für mehrere Jahre

- bei wesentlichen Änderungen von  Berechnungsgrundlagen 

 geplanter Anbau (Kulturen)

 voraussichtliche Erträge

 P-Bodengehalt (aktuelle Bodenuntersuchung)

 neue Berechnung bzw. Anpassung erforderlich!

P-Düngebedarfsermittlung (nach DüV)
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Empfehlungen für die Erstellung der P-Düngebedarfs-

ermittlung mit BESyD

❙ Relevant für die P-Düngebedarfsermittlung nach DüV ist der Düngebedarf für das Kalenderjahr

❙ Nach Eingabe der Anbaudaten für die N-Düngebedarfsermittlung im Frühjahr vor der Düngung

❙ Berechnung der N-Düngebedarfsermittlung für das aktuelle Erntejahr

❙ Berechnung der P-(K,Mg,Kalk-)Düngebedarfsermittlung für das aktuelle Erntejahr 

(Voraussetzung: P-(und Makronährstoff)untersuchung nicht älter als 6 Jahre liegt im BESyD vor)

❙ Damit ist Düngedarf des Erntejahres abgedeckt (Achtung! Bei Druschfrüchten nur Düngebedarf der 

Hauptkultur bis zur Ernte)

❙ Wenn eine weitere P-Düngung im Herbst geplant ist (organisch oder mineralisch):

❙ P-Düngebedarfsermittlung vor der P-Düngung im Herbst für die betreffende Kultur im folgenden 

Erntejahr oder

❙ gleich im ersten Jahr P-Düngebedarfsermittlung für 2 Jahre
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 Gehalte an Gesamt-N, NH4-N und P2O5

müssen vor der Düngung aufgezeichnet werden bzw. vorliegen

 in Nitratgebieten: Untersuchungspflicht für Wirtschaftsdünger und Gärreste

 mindestens einmal jährlich vor der ersten Aufbringung im Jahr

 keine Untersuchungspflicht für Festmist und Kompost

 keine Untersuchungspflicht bei Aufnahme der Düngemittel in den Betrieb, wenn 

Kennzeichnung/Deklaration auf der Grundlage einer Untersuchung vorliegt 

• Ergebnis der Laboruntersuchung

• Richtwerte des LfULG (Datensammlung)

• Kennzeichnung / Deklaration (Warenbegleitschein)

Nährstoffgehalte der Düngemittel
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Aufzeichnung der N- und P-Düngungsmaßnahmen

spätestens zwei Tage nach jeder Düngungsmaßnahme

1. eindeutige Bezeichnung des Schlages/der Bewirtschaftungseinheit

2. Größe des Schlages/der Bewirtschaftungseinheit

3. Art und Menge des aufgebrachten Stoffes

4. die aufgebrachte Menge an Gesamt-N und Phosphat

5. bei organischen und organisch.-mineral. Düngemitteln auch die Menge an verfügbarem N

(6.) Datum/Zeitraum der Aufbringung

 bei Weidehaltung sind nach Abschluss der Weidehaltung zusätzlich aufzuzeichnen:

• Zahl der Weidetage

• Art und Zahl der auf der Weide gehaltenen Tiere
gesamtbetrieblich oder 

schlagbezogen
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Zusammenfassung der P-Düngebedarfe und 

Düngemaßnahmen (gilt auch für N)

für den Gesamtbetrieb 

bis 31. März des der Aufbringung 

folgenden Kalenderjahres
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Zusammenfassung der P-Düngebedarfe und 

Düngemaßnahmen (gilt auch für N)

für den Gesamtbetrieb 

bis 31. März des der 

Aufbringung folgenden 

Kalenderjahres
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Bewirtschaftungsauflagen an oberirdischen Gewässern 



44 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

Bewirtschaftungsauflagen an oberirdischen Gewässern 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Besondere_Anforderungen_ab_2021_

zum_Gewaesserschutz_an_Oberflaechenwasserkoerpern.pdf

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Besondere_Anforderungen_ab_2021_zum_Gewaesserschutz_an_Oberflaechenwasserkoerpern.pdf
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für flüssige organische Düngemittel (Gülle, Jauche, Sickersaft, Gärrest)

 nur noch streifenförmige Ablage oder direkte Einbringung in den Boden:

- auf bestelltem Ackerland 

- auf Grünland, mehrschnittigem Feldfutter ab dem 1. Februar 2025 

 Prallverteiler ist zulässig:

- auf Grünland/Feldfutter bis Beginn der Sperrfrist 2024

- auf unbestelltem Ackerland (aktuell unbefristet)

Aufbringtechnik
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Einarbeitung von Düngemitteln

 alle organischen, organisch-mineralischen Düngemittel (z. B. Gülle, Gärrückstände, Hühnertrockenkot, 

Geflügelmist) 

sind bei Aufbringung auf unbestelltes Ackerland unverzüglich einzuarbeiten, 

d. h. spätestens innerhalb von 4 Stunden nach Beginn der Aufbringung  ab 01. Februar 2025  

1 Stunde Einarbeitungsfrist

 ausgenommen davon sind:    - Festmist von Huf- oder Klauentieren

- Kompost

- organische, organisch-mineralische Düngemittel mit 

TS-Gehalt < 2% (z. B. Jauche, Kartoffelfruchtwasser)
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Konditionalitätencheckliste

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/SN_Konditionalitaeten_Checkliste_2023.pdf

 Checkliste Pflanzenbau
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Konditionalitätencheckliste
Checkliste Pflanzenbau



49 | 25. Januar 2024 | Wolfram Kunze

Für sächsische Betriebe mit Flächen in Sachsen-Anhalt:

Düngerechtliche Mitteilungspflichten 2024

❙ Betroffenheit: keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 

❙ Frist zur Übermittlung: 30.04.2024

❙ Zu übermittelnde Daten für: Kalenderjahr 2023

❙ Datenbereit-/-erstellung mittels: Landesprogramme ab BESyD ab Version 14,

❙ Übermittlung per: E-Mail an die LLG: duengung@llg.mule.sachsen-anhalt.de 

❙ Exportvorgaben (Programmierer von Ackerschlagkarteien etc.): keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr 

❙ für jeden Betrieb aus Sachsen müssen immer 2 Exportdateien (schlagbezogene Angaben zur Düngung in ST) 

erzeugt werden. 
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Für sächsische Betriebe mit Flächen in Sachsen-Anhalt:

Düngerechtliche Mitteilungspflichten 2024

❙ Von Nutzern geeigneter exportfähiger Programme (z. B. BESyD V16; Drittanbieter mit Exportschnittstelle) sind 

folgende Dateien zu übermitteln:

❙ 1. DBE_Landkreis-Nr._EU-BetriebsNr._2023.TXT

❙ 2. Duengungen_Landkreis-Nr._EU-BetriebsNr._2023.TXT
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Vom BESyD zum webBESyD

 desktopbasierte MS-Access Lösung 

 seit mehreren Jahren als offizielles und anerkanntes Programm zur Düngebedarfsermittlung 

in den Bundesländern SN, TH, ST und BB angeboten

 Nachteile der desktopbasierten Lösung:

- veraltete Nutzeroberfläche, Fehleranfälligkeit

- problembehaftete Installation bei unterschiedlichen Betriebssystemen (nur für Windows-rechner anwendbar)

- über 20 Jahre gewachsen, einige Module und Code-Zeilen werden nicht mehr genutzt 

 Verlangsamung des Systems

- aufwendiger Datentransfer

- nicht GIS-fähig

- wichtige Schnittstellen fehlen z.B. InVeKoS oder HIT

BESyD – Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung (bisher)
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 2016 Grundsatzentscheidung zum Aufbau einer webbasierten Lösung 

- Zusammenarbeit mit der Technische Universität München, Lehrstuhl für Ökologischen Landbau und  

Pflanzenbausysteme (Prof. Hülsbergen) 

und 

der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Lehrstuhl für Software-Engineering (Prof. Leßke) 

 Integration der Algorithmen von BESyD und REPRO (Wissenschaftliches Bilanzierungs- und 

Bewertungssystem)

+ klare modulare Ausrichtung und inhaltliche Erweiterung 

+ Nutzung moderner technologischer Instrumente 

+ nutzerfreundliche Oberfläche

Vom BESyD zum webBESyD
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webBESyD - Ziele

 Empfehlungen zum optimalen und standortangepassten Nährstoffeinsatz, 

zur bedarfsgerechten Versorgung der Pflanzenbestände 

sowie zur Vermeidung von Nährstoffausträgen

 Erstellung bzw. Erfüllung aller rechtlich relevanten Belege und Dokumentationspflichten

 Einfaches Datenmanagement durch modularen Aufbau und Nutzung zukunftsfähiger IT-

Instrumente

 Entwicklung auf neuestem Stand von Wissenschaft und Technik, zugleich einfach anwendbar und 

praxistauglich
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webBESyD - Vorteile

 Updates der Software und der Parameter werden automatisch durchgeführt

 Bilanzierung eines Betriebs kann von mehreren Bearbeitern, immer und überall, vorgenommen und abgerufen 

werden  bessere Vernetzung der Akteure 

 hohe Datensicherheit: Daten gehen nicht verloren bei Beschädigung des eigenen PCs

 Daten sind Eigentum des Nutzers, nicht der Fachbehörde (passwortgeschützt!)

 InVeKos-Daten, Daten von Laborauswertungen, Ackerschlag-Daten können direkt importiert werden

 Geo-Daten (Bodeneigenschaften, Wetterdaten, Wasserschutzgebiete) stehen dem Nutzer direkt zur Verfügung

 Daten können über das System online übermittelt werden (Mitteilungspflicht Nitrat-Effizienzmonitoring)
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webBESyD - Merkmale

 Grundlage des Zugangs zu webBESyD ist ein länderspezifischer Zugang und eine länderspezifische 

Nutzerverwaltung

 der Nutzer meldet sich über einen Browser und seine Nutzerdaten am System an

 für die Nutzung stehen verschiedene Nutzerrollen zur Verfügung 

 Landwirte, Berater, Labore, Bildung und Forschung, Behörden

 der Nutzer bewegt sich in einem individuellen Datenraum,

ohne seine Zustimmung hat niemand anderes Zugriff auf seine Daten

 für andere Bundesländer steht den Nutzern aus diesen Bundesländern eine länderspezifische Umgebungen zur 

Verfügung

 Informationssicherheitskonzept und Datenschutzkonzept sind in Vorbereitung



56 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

webBESyD BASIS webBESyD GIS

zwei Systeme für unterschiedliche Nutzergruppen
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webBESyD

 Modulübergreifende Datenerfassung: 

Daten werden nicht für jedes Modul separat erfasst, sondern zentral 

und können anschließend von verschiedenen Modulen verwendet 

werden

 Konsistente Berechnungen:

Die Module greifen alle auf die gleiche Datenbasis zu. 

Veränderungen/ Korrekturen in den erfassten Daten werden in allen 

Modulen berücksichtigt

 Freie Modulauswahl:

Der Nutzer kann entscheiden, welche Module er nutzen will oder nicht 

und häufig durch wenige zusätzliche Eingaben weitere Berechnungen 

tätigen.

 Erweiterungsfähigkeit: 

Die Software kann jederzeit um neue Module erweitert werden, auch 

hier kann bereits ein Großteil der erforderlichen Daten vorliegen

Modularer Aufbau



58 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

Umfang der Software 2024

Aufzeichnungspflicht 
Düngemaßnahmen 
(N und P)

N- und P-
Düngebedarfs-
ermittlung nach DüV

N-Obergrenze nach 
DüV

Module nach 
DüV

N-Düngebedarfs-
ermittlung nach 
fachlicher Erweiterung

Humusbilanz

Nährstoffvergleich 
(nach DüV 2017)

Module mit 
fachlicher 
Grundlage

InVeKoS

Verschneidung mit 
GeoDaten

Import Labordaten

Schnittstellen

webBESyD
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Geplante Module 2024 ???

P, K, Mg, Ca-Düngebedarfsermittlung 
nach fachlicher Erweiterung jährlich und 
für Fruchtfolge

Nährstoffkreislauf

Schlagbilanz N

Lagerkapazität von Wirtschaftsdüngern

Wirtschaftsdüngerverteilplan

Module mit 
fachlicher 
Grundlage

Wetterdaten - DWD

TxT-Schnittstelle

Webschnittstelle (Humusbilanz
und N-DBE)

Schnittstellen

webBESyD
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weitere geplante Module

Stoffstrombilanz

Meldeplattform 
Nitrateffizienzmonitoring

Nitrataustragsberechnung

Schlagbilanz P, K, Mg

Bruttobilanz N (öko)

Module mit 
fachlicher 
Grundlage

HIT

Webschnittstelle (alle Module)

Schnittstellen

webBESyD
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Schnittstellen

• Schlaginformationen

• BetriebsinformationenInVeKoS

• Bodenklimaraum

• Bodenkarte 1:50.000 (Bodenart, Durchwurzelungstiefe, Steingehalt…)

• Nitratgebiete

• Wasserschutzgebiete

GeoDaten

• Bewirtschaftungsdaten

• Txt-ImportAckerschlagkartei 

• BodenanalysenLabor

• WebschnittstelleAgrarplattformen / PORTIA

webBESyD
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Änderungen!

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

❙ Seit dem 8. September 2021 gilt die Fünfte Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutz-

Anwendungsverordnung. 

❙ Die Änderungen des Naturschutzgesetzes und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) sind 

Teil des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung. 

❙ Mit dieser Novellierung wurden 

❙ die Anwendungsmodalitäten für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel geändert und 

❙ die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Gebieten weiter eingeschränkt. 



63 | 25. Januar 2024 | Wolfram Kunze

Einschränkungen

zum Glyphosat-Einsatz

❙ Weitgehende Einschränkungen 

und Auflagen zu Glyphosat
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Änderungen!

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

❙ (Sah) „Vollständiges Anwendungsverbot“ für Glyphosat vor (§ 1, Anlage 1, Nr. 27)

❙ Dieses „Vollständige Anwendungsverbot“ sollte ab dem 01. Januar 2024 gelten

(§ 9)

Jedoch:

❙ 28.11.2023 – Verlängerung der Genehmigung zur Verwendung von Glyphosat um weitere 10 Jahre durch EU-

Kommission bis 15.12.2033

❙ ab 16.12.2023 gilt Durchführungs-Verordnung (EU) 2023/2660

❙ Nationales Verbot nach Pflanzenschutzanwendungs-Verordnung europarechtswidrig!
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Neues zum Einsatz von Glyphosat

❙ 15.12.2023 – Glyphosat-Eilverordnung (BMEL) veröffentlicht (Bundesgesetzblatt Teil I 2023 Nr. 360) 

❙ trat ab 01.01.2024 in Kraft  und gilt ein halbes Jahr

❙ vollständiges Anwendungsverbot für PSM, die aus Glyphosat oder Glyphosat-Trimesium bestehen oder einen 

der Wirkstoffe enthalten, ist vorläufig ausgesetzt 

❙ Einfuhrverbot für Pflanzgut in oder auf dem die Wirkstoffe vorhanden sind, ist vorläufig aufgehoben 

❙ es entfällt die angekündigte Entsorgungspflicht 

❙ für „alte“ PSM mit Glyphosat gelten die normalen Aufbrauchfristen 

❙ bis mind. 30.06.2024 Einsatz der Glyphosat-Mittel nach Vorgabe der 5. PflSchAnwVÄndV (gültig seit 21.09.2021) 

❙ nach dem 30.06.2024 – Änderung der PflSchAnwVÄndV erwartet

Quelle: SN - Pflanzenschutz-Warndienst Allgemein Nr. 25 vom 18. Dezember 2023 
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Pflanzenschutz:

Schutzbereich Nicht-Zielorganismen (NT)

❙ Eine Voraussetzung für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist auch der Schutz des Naturhaushaltes und die 

Schonung nicht schädlicher Organismen. 

❙ "NT-Auflagen„ gelten in Verbindung mit den örtlichen Gegebenheiten (Ausstattung der Gemeindefläche mit 

Strukturelementen und in der Gemeinde angebaute Kulturen), die sich aus dem "Verzeichnis der regionalisierten 

Kleinstrukturanteile" ableiten.

❙ Dieses Verzeichnis wurde 2022 neu erstellt; wesentlich mehr Gemeinden sind in Sachsen nun betroffen:

❙ Der erforderliche Anteil von regionale Kleinstrukturen wird als Sollwert bezeichnet und beträgt 10%

❙ Ist in einer Gemeinde der Anteil an Kleinstrukturen kleiner als der  „Sollwert", so müssen unbedingt 

alle NT-Auflagen eingehalten werden. 

❙ Nur wenn in einer Gemeinde der Anteil an Kleinstrukturen größer ist als der „Sollwert", gelten nicht alle 

NT-Auflagen. 

❙ Das „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ wird jährlich überprüft
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Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile

❙ Verzeichnis informiert, ob die Bewirtschaftungsflächen in einer Agrarlandschaft mit ausreichendem Anteil an 

Kleinstrukturen liegen und dadurch von den Vorgaben in den NT - Anwendungsbestimmungen „befreit“ sind 

❙ Basis: Gemeinde

❙ Kennzeichnung: Ortskennzahl (nicht identisch mit PLZ) 

❙ Welche Gemeinden sind in Amtsbereich des FBZ Wurzen/ ISS Rötha befreit? (Stand 2023) 

❙ FBZ Wurzen: 

❙ Bad Düben, Eilenburg, Löbnitz, Schkeuditz 

❙ ISS Rötha: 

❙ Leipzig, Böhlen, Borna, Brandis, Groitzsch, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Zwenkau, 

Elstertrebnitz
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Regionale Kleinstrukturen im Freistaat Sachsen

❙ Stand: Januar 2024 
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Umsetzung der NT-Anwendungsbestimmungen in der Praxis 

❙ NT 101, 102 und 103:
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Umsetzung der NT-Anwendungsbestimmungen in der Praxis 
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Umsetzung der NT-Anwendungsbestimmungen in der Praxis 

❙ NT 107, 108 und 109:
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Umsetzung der NT-Anwendungsbestimmungen in der Praxis 
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Umsetzung der NT-Anwendungsbestimmungen in der Praxis 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?

Wolfram Kunze, LfULG, ISS Rötha                                         

(034206) 589-26

Wolfram.Kunze@smekul.sachsen.de

Foto: W.Kunze
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